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ZPO §§ 3, 9
Zur Bemessung des Feststellungsinteresses eines Bausparers am Fortbestehen seines Bausparvertrags
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Leitsatz der Redaktion:

Das Interesse an der Feststellung des Fortbestands eines Bausparvertrags beläuft sich gem. §§ 3, 9 ZPO auf
den dreieinhalbfachen Jahreszinsertrag des Bausparguthabens, von dem mit Rücksicht auf die positive
Feststellungsklage ein Abzug von 20 % vorzunehmen ist.
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